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Statistik der Kinder und Jugendhilfe 
Teil I 5: Adoptionen 
 5.1: Adoptierte Kinder und Jugendliche 2026

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Adoptionsvermittlung wird bei öffentlichen und freien Trägern der  Jugendhilfe 

des  Adoptionsvermittlungsgesetzes (Ad Vermi G) jährlich eine Totaler hebung 
durchgeführt. Damit sollen umfassende und zuverlässige statistische Daten zu 
den Adoptionen, den adoptierten Kindern und Jugendlichen sowie zur Situa-
tion der  abgebenden und der  annehmenden Familien bereitgestellt werden. 

-

für alle am Adoptionswesen beteiligten Stellen,  insbesondere die Adoptions-
vermittlungsstellen, dar.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugend-

e) D S-G V O.

lichen und  überörtlichen Träger der Jugendhilfe sowie die Träger der freien Ju-

auskunftspflichtig.

waltung  wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren 
nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die statis-
tischen Ämter zu verwenden.  Soweit diese Stellen keine standardisierten 

nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu  verwenden.

Zur Durchführung der Erhebung ermitteln die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe dem Statistischen Amt auf Anforderung die erforderlichen Anschriften der 
übrigen Auskunftspflichtigen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs-
geld nach den  Ver waltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten wer-
den.

vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 
1 BStat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheits gemäß erteilt oder

Form  erteilt.

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung 
https://www.gesetze-im-internet.de/. 

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache 
finden Sie auf der Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union unter https://eur-lex.europa.eu/.
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Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet  werden.

Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die Angabe der Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden 

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich  geheim 

die Auskunftgebenden eingewilligt haben, dürfen Einzelangaben über mittelt 
werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik be-
traut sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, das Statistische Amt der 
Europäischen Union [Eurostat]),
Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (IT ZBund als I T-Dienst-
leister des Statistischen  Bundesamtes, Rechenzentren der Länder).Eine Liste 
der regelmäßig beauftragten IT-Dienstleister finden Sie hier:  

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

vom  Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder an die 
fachlich  zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwen-

mit statistischen Ergebnissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen, sofern diese Tabellen nicht tiefer als auf Regierungs-
bezirksebene gegliedert sind.

den und  Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben 

Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert 

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden 
können (faktisch anonymisierte Einzelangaben)

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 

wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

erhalten.

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung

-

Die Angabe der Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden 
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-
sigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen 
erforderlich ist.

Die vom statistischen Amt vergebene Ordnungsnummer dient der Unterschei-
dung der in die Erhebung einbezogenen Einrichtungen sowie der rationellen 
Aufbereitung der  Erhebung. Sie besteht aus einem Regionalschlüssel für das 
jeweilige Bundesland, den jeweiligen Kreis und die jeweilige Gemeinde sowie 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet  wer den, 
können

eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
die Löschung nach Artikel 17 DS-G V O sowie
die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O wider-
sprechen. 

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zu ständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür er-

Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder 
den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis tischen 
Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet 
werden (Artikel 77 D S-G V O). Deren Kontaktdaten finden Sie unter

https://www.statistikportal.de/de/datenschutzò


